
Präs.: 

n-123f5der Beilagen zu den Stenographischen Prot()lc()~~ 
des Nationalrates XVlll. Gesetzgebungsperiode 

31. Jan. 1994 No. 11020.004(1/3- gl( 

DER PRÄSIDENT DES NATIONALRATES Wien, am 31. Jänner 1994 

A N FRA G E B E A N T W 0 R TUN G 

Di e Abgeordneten Mari zzi und Genossen haben am 25. Jänner 1994 an den 
Präsidenten des Nationalrates die Anfrage Nr. 11020.0040/2-94 betreffend 
Verl etzung sei ner parl amentari schen Pfl i chten durch FPÖ-Kl ubobmann . Dr. 
Jörg Haider gerichtet, in der folgende Fragen enthalten waren: 

1. Ist es richtig, daß Klubobmann Dr. Jörg Haider an der Präsi­
dialsitzung vom 13. Jänner nicht teilgenommen hat? 

2. Ist es richtig, daß FPÖ-Klubobmann Dr. Haider an der Präsidial­
sitzung vom 20. Jänner nicht teilgenommen hat? 

3. I st es ri cht i g I daß Kl ubobmann Dr. Haider an der Sitzung des 
Hauptausschusses vom 20. Jänner nicht teilgenommen hat? 

4. Hat Klubobmann Dr. Haider an den Plenarsitzungen vom 19., 20. 
und 21. Jänner teilgenommen? 

5. a) War Klubobmann Dr. Haider bei der Behandlung von TO-Punkt 24 
am 21. Jänner (Bericht des Landesverteidigungsausschusses über 
den Antrag 483/A (E) der Abgeordneten Dr. Jörg Haider und Ge­
nossen betreffend Änderung des Wehrsystems (1140 d.B.) von der 
FPÖ als Erstredner nominiert? 
b)Hat er zu diesem TO-Punkt tatsächlich das Wort ergriffen? 

6. Werten Sie die Summe dieser Absenzen als eine Verhinderung von 
mehr als 30 Tagen? 
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7. Hat Klubobmann Dr. Haider im Sinne der Geschäftsordnung eine 
Begründung für seine lange Verhinderung bzw. für all diese 
Absenzen angegeben? 

8. Wie beurteilen Sie die Tatsache, daß FPÖ-Klubobmann Dr. Haider 
einerseits ein System der Stechuhren für Abgeordnete einführen 
will, andererseits aber seine wichtigsten parlamentarischen 
Verpflichtungen in gröblichster Weise ohne Begründung vernach­
lässigt? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

ad 1: Ja: in Vertretung von Klubobmann Dr. Haider hat an dieser 
Präsidialsitzung Klubobmann-Stellvertreter Haigermoser teilge­
nommen. 

ad 2: Ja: in Vertretung von Klubobmann Dr.Haider hat an dieser 
Präsidial sitzung Abgeordneter Mag. Haupt teilgenommen. 

ad 3: Abgeordneter Dr. Haider hat an der Sitzung des Haupt­
ausschusses vom 20. Jänner nicht teilgenommen, ist aber kein 
Vollmitglied sondern Ersatzmitglied des Hauptausschusses. 

ad 4: Klubobmann Dr. Haider war für die 150., 151. und 152. 
Plenarsitzung am 19., 20. und 21. Jänner 1994 entschuldigt. 

ad 5 a): Ja; Dr. Haider war als Erstredner nominiert~ wurde aber dann 
aus der Rednerliste gestrichen. 

lli Nein 

ad 6: Ich habe die Bestimmungen des § 11 des Geschäftsordnungs­
gesetzes bisher nie restriktiv gehandhabt, weil ich der Auf­
fassung bin, daß in erster Linie die gewählten Mandatare selbst 
bzw. die parlamentarischen Fraktionen für eine Erfüllung der 
parlamentarischen Pflichten zu sorgen haben. Im Sinne einer 
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solchen - nicht restriktiven - Handhabung der Geschäftsordnung 
beginnt die Frist nach § 11 Abs. 4 nicht mit dem Ende der 
letzten Sitzung, an der ein in weiterer Folge verhinderter 
Abgeordneter noch teilgenommen hat, sondern mit dem Beginn der 
ersten Sitzung, an der er nicht teilgenommen hat. Ich werte 
daher die Summe der Absenzen des Abgeordneten Dr. Haider bis 
heute nicht als eine "Verhinderung von mehr als 30 Tagen". 

Klubobmann Dr. Haider hat keine Begründung für seine Verhinde­
rungen gegeben. 

Die Beantwortung dieser Frage würde eine politische Bewertung 
erfordern, die ich im Rahmen einer parlamentarischen Anfragebe­
antwortung grundsätzlich nicht vornehme. 
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